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Das Magazin

TITEL
DIE WIRTSCHAFT – Ihr Wirtschaftsmagazin von 
der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg.

KURZCHARAKTERISTIK
DIE WIRTSCHAFT ist das offizielle Magazin der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg. Als regionales Wirtschaftsmagazin enthält 
es wertvolle Informationen, Tipps, Meldungen 
und Reportagen – für und aus dem Mittelstand 
der Region. 

DIE WIRTSCHAFT richtet sich in erster Linie an 
Entscheider: vom mittelständischen Geschäfts-
führer bis zum Vorstandsvorsitzenden eines 
Global Players. Aktuelle Unternehmensnach-
richten, Interviews, spannende Hintergrund-
geschichten und packende Reportagen aus  
der Wirtschaftswelt sind fester Bestandteil  
des Magazins. Darüber hinaus gibt es nützliche  
Serviceseiten, Unternehmensporträts, interne 
Veranstaltungshinweise und regelmäßig erschei-
nende Sonderthemen im „Verlag Spezial“.

ZIELGRUPPE
Zu den Lesern des IHK-Magazins zählen große 
und mittelständische Unternehmen, Einzelunter-
nehmen und Selbstständige mit hoher Gewinn-
umlage. Zum Leserkreis gehören Inhaber, 
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Gesell-
schafter und leitende Angestellte. Diese Leser-
schaft zeichnet sich durch einen gehobenen 
Lebens- und Bildungsstandard sowie großes 
unternehmerisches Interesse aus.

RUBRIKEN
- Querbeet (Zahlen + Fakten grafisch aufbereitet)
- News (Meldungen und Termine aus der Region)
- Titelstory
- Aus der Praxis (Kurzmeldungen)
- Wirtschaft regional 
- Alles was Recht ist (+ Kurzmeldungen)
- IHK-Veranstaltungen 
- Standort Wirtschaft
- Nachgefragt
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Das Magazin

ERSCHEINUNGSWEISE
6 Ausgaben im Jahr 
(Feb/April/Juni/Aug/Okt/Dez) 

Anzeigenschluss:
jeweils zum 15. des Vormonats

Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 30. des Vormonats

Druckauflage:
ca. 30.000 Stk.

Verbreitete Auflage:
ca. 30.000 Stk.

HEFTFORMAT
DIN A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel: 185 x 256 mm

JAHRGANG
79. Jahrgang 2025

UMFANGSANALYSE
6 Ausgaben im Jahr 2024
(Feb/April/Juni/Aug/Okt/Dez)

REICHWEITE
Ergebnisse der bundesweiten BONSAI Research - 
Reichweitenstudie „Entscheiden im Mittelstand 
2023“ ab Seite 12.
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Verbreitungsgebiet

DIE WIRTSCHAFT ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von ca. 30.000 Exemplaren. Empfänger 
sind Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter und leitende  
Angestellte von Unternehmen im Kammerbezirk  
Bonn/Rhein-Sieg.
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Niederkassel

 ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von 43.000  Exemplaren  
in ansprechender vierfarbiger Aufmachung.

Empfänger sind Unternehmer, Geschäftsführer,  
Gesellschafter und leitende Angestellte  
von Unternehmen im Kammerbezirk Bonn/Rhein-Sieg.
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Themenplan Verlag Spezial 2025

1. Digitalisierung, Sicherheit und KI

2. Gesundheitsmanagement und Weiterbildung 

3. Verkehr, Logistik und Flottemanagement

4. Wirtschaftsstandort Bonn Rhein-Sieg 

5. Veranstaltungen, Messen und Events

6. Finanzen, Recht und Steuern

Es gilt der jeweilige Anzeigen- und Redaktionsschluss der Hauptausgabe; Änderungen vorbehalten.

Unter dem Label Verlag Spezial werden auf 6 bis 
12 Seiten Kernthemen der regionalen Wirtschaft  
behandelt. Innerhalb der wechselnden Themen-
schwerpunkte bieten sich für Kunden attraktive 
Möglichkeiten, ihr Unternehmen aufmerksam-
keitsstark zu präsentieren.

KONTAKT
Beratung/Buchung:
Renate Vogel
Telefon: 030 26393488
az@wirtschaft-brs.de
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Beispielseiten Verlag Spezial
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Geschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg. 
Damit gehört die Branche zu den wesent-
lichen Treibern für die wirtschaftliche Ent-
wicklung und das Wachstum der Region. 
Sie schafft und sichert Arbeitsplätze. Sie 
gewährleistet eine vielfältige Infrastruktur 
im Güter- und Personentransport. Und sie 
bildet die Basis für erfolgreichen Handel 

Rund 1.500 Unternehmen sind in der Region 
Bonn und Rhein-Sieg im Sektor Verkehr 
und Logistik tätig. „Damit steht die Branche 
mit knapp 18.000 Beschäftigten für einen 
Anteil von etwa fünf Prozent an den circa 
366.000 sozialversicherungspflichtigen  
Beschäftigten in den Unternehmen in der 
Region“, sagt Prof. Dr. Stephan Wimmers, 

FIT FÜR DIE ZUKUNFT?
Ob Fuhrparkmanagement oder Supply Chain: Der C02-Ausstoß von 

Unternehmen erhält branchenunabhängig einen immer höheren 
Stellenwert. Neue Technologien helfen, Emissionen zu reduzieren. 

Wo können Firmen ansetzen, wo besteht Nachholbedarf?

und Warenexport: Gut ausgebaute Anbin-
dungen ermöglichen es Unternehmen, ihre 
Produkte im In- und Ausland herzustellen 
und zu vermarkten. In den diversen Wert-
schöpfungsketten spielt Logistik ebenfalls 
eine entscheidende Rolle. Wirksam gestal-
tet, senkt sie Kosten und steigert Effizienz 
wie auch Wettbewerbsfähigkeit.

VERLAG SPEZIAL  |  LOGISTIK UND MODERNES FUHRPARKMANAGEMENT
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NÄHER RAN
Hoher Flexibilisierungsdruck, neue Geschäftsmodelle, Big 
Data – damit müssen sich auch die Dienstleistenden der 

Region befassen. Was beschäftigt die Unternehmen noch? 
Was verbindet diese heterogene Branche?

VERLAG SPEZIAL  |  DIENSTLEISTER IN BONN RHEIN-SIEG
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Ziel: weniger Emissionen
Für Konzerne ebenso wie für kleine und 
mitteständische Unternehmen ist etwa der 
Fuhrpark ein erheblicher Kosten- und Nach-
haltigkeitsfaktor. Vor diesem Hintergrund 
entstand das branchenübergreifende BME-
Benchmark „Dienstwagen“, 2023 durchge-
führt von der BMEnet GmbH und der fleet-
competence Group. Im Fokus der Analyse 
steht der in Unternehmen zunehmend rele-
vante CO2-Fußabdruck. „Für viele Unter-
nehmen ist der Fuhrpark ein wesentlicher 
Emittent für CO2“, sagt Pierina Miladinovic, 
Senior Analyst Market Research beim Bun-
desverband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e. V. (BME). „Gerade für Unterneh-
men ohne Produktionsstandorte ist er häufig 
der größte Verursacher dieser Emissionen.“ 
Immer mehr Unternehmen haben sich  
Miladinovic zufolge die Absenkung der Wer-
te zum Ziel gemacht, manche bis zur CO2-
Neutralität. Die Unternehmensbefragung im 
Zuge der Benchmark ergab über alle Fahr-
zeugflotten hinweg einen Emissions-Durch-
schnittswert von 135g/km. Im Vergleich 
zur Umfrage aus dem Jahr 2021 bedeutet 
dies einen minimalen Emissionsrückgang 
von 4g/km. Eine mögliche Begründung 
sieht Miladinovic in den Lieferengpässen 
für Neufahrzeuge in den vergangenen zwei 
Jahren: weniger Neuwagen, zeitgleich ein 
höheres Fuhrpark-Alter. „Das Fahrzeug mit 
der geringsten Emission im Jahr 2022 weist 
einen Wert von 23g/km auf. Der Emissions-
spitzenwert ist von 205g/km auf 212g/km 
angestiegen.“ 57 Prozent der befragten  
Unternehmen gaben an, bei der Neubestel-
lungen von Fahrzeugen nach Möglichkeit 
solche mit geringerem CO2-Wert zu präfe-
rieren, um den Emissionswert zu senken. 
56 Prozent verzichten möglichst auf die 
Beschaffung und den Betrieb von Modellen, 
welche die definierten Grenzwerte über-
schreiten. 54 Prozent nannten die regel-
mäßige Überprüfung, Neuberechnung  
und Neuausrichtung der Markenpolitik als 
wesentliche Maßnahme.

Lieferketten effizient gestalten
Einen anderen Ansatzpunkt, Emissionen zu 
reduzieren, bieten Lieferketten, bei denen 
mit Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen 
eine Effizienzsteigerung erreicht werden 
soll. Zu den essenziellen Faktoren gehört 
die Transportrouten-Optimierung: Mit Da-
tenanalysen und Algorithmen lassen sich 
etwa Fahrzeuge und Streckenlänge reduzie-
ren. Digitalisierung ermöglicht eine größere 
Transparenz entlang der gesamten Liefer-
kette, sodass Unternehmen den ökologi-
schen Fußabdruck ihrer Lieferanten über-
wachen und umweltfreundliche Optionen 
ausloten können. Zudem eignet sich das 
Bestandsmanagement, denn exakt erstellte 
Bedarfsprognosen sowie optimierte Lager-
haltung können CO2-Emissionen ebenfalls 
vermindern – Stichwort: Ressourcenscho-

nung. Indem Überbestände umgangen wer-
den, sinkt auch der Umfang an Transporten. 
Der Einsatz von Internet-of-Things-Senso-
ren ermöglicht eine Echtzeitüberwachung 
von Waren und Ressourcen. So lassen sich 
Engpässe und ineffiziente Prozesse identi-
fizieren und ausgleichen. Nicht zuletzt tra-
gen Remote-Arbeit und virtuelle Meetings 
dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Digital hat Luft nach oben
Inwieweit ist die Digitalisierung im Supply 
Chain Management (SCM) bei Unterneh-
men hierzulande angekommen? Auf dieser 
Frage beruhte die BME-Logistikstudie  

„Digitalisierung in Supply Chains“ im Jahr 
2019, damals erstmals aufgesetzt. Drei Jah-
re später untersuchte das Team, ob und wie 
sich der Einsatz der betrachteten Digitali-
sierungstechnologien seitdem verändert hat. 

„Neben dem allgemeinen technischen Fort-
schritt war der Zeitraum von erheblichen 
externen Schocks geprägt, sodass wir von 
deutlichen Veränderungen ausgehen konn-
ten“, sagt Prof. Dr. Michael Huth, Professor 
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Logistik, an der Hochschule 
Fulda. Die Ergebnisse der jüngsten Logistik-
studie zeigen, dass das Management digita-
ler und automatisierter Lieferketten in den 
Firmen des deutschsprachigen Raums wei-
ter vorankommt. Es werde aber auch deut-
lich, dass es weiterhin deutlich Luft nach 
oben gebe, vor allem für kleinere Unterneh-
men. Die Branchen Automobil, Pharma und 
Chemie indes setzen laut Studie am häufig-
sten Digitalisierungstechnologien ein. Diese 
teilten die Studien-Autoren in vier Katego-
rien. Erstens: Digitale Daten mit Blick auf 
deren Erfassung, Verarbeitung und Auswer-
tung. Zugehörige Technologien sind Block-
chain, Big Data Analytics, Künstliche Intel-
ligenz und Quantum Computing. Zweitens: 
Automatisierung – autonom arbeitende, 
sich selbst organisierende Systeme wie  
Roboter, selbstfahrende Fahrzeuge und  
Digitale Zwillinge. Drittens: Mensch- 
Maschine-Interaktion (Augmented und  
Virtual Reality). Viertens: die mobile oder 
leitungsgebundene Vernetzung über hoch-
breitbandige Telekommunikation.

KI-Anwendungen nehmen zu
Den Bekanntheitsgrad der für Supply Chain 
Management relevanten Digitalisierungs-
technologien bewerten die Studien-Autoren 
im Grundsatz als gut. Allerdings sind selbst 
in großen Unternehmen durchschnittlich 
nur 61 Prozent der Technologien bekannt. 
Fundierte Entscheidungen über den Einsatz 
von Digitalisierung sind damit nicht immer 
möglich. „In kleinen Unternehmen liegt der 
Anteil der nicht oder nicht ausreichend be-
kannten Technologien sogar bei 53 Prozent. 
Werden solche Digitalisierungstechnologien 
aber nicht bei der strategischen technolo-
gischen Ausrichtung berücksichtigt, kann 

das zu Wettbewerbsnachteilen führen“, sagt 
Prof. Huth von der Hochschule Fulda. Die 
Mehrheit der untersuchten Technologien 
nutzt lediglich ein begrenzter Anteil der 
Unternehmen, entweder im Test- oder im 
regulären Betrieb. Ausnahme: Clouds und 
APIs sowie Robotik und Automatisierung. 
„Der Anteil der Unternehmen, die Digitali-
sierungslösungen anwenden, ist in vielen 
Fällen gestiegen. Auf hohem Ausgangsni-
veau hat vor allem die Nutzung von Clouds 
deutlich zugenommen.“ Auch KI werde auf 
mittlerem Ausgangsniveau teilweise stark 
vermehrt eingesetzt. Die Nutzung von 
Blockchain hingegen sei überraschend  
zurückgegangen. Und die Digitalisierungs-
treiber? Sind eher intern angesiedelt. Ins-
besondere die Erkenntnis über die Vorteile 
habe sich deutlich verstärkt, so Prof. Huth. 

„Die Vorgaben durch die Unternehmens- 
oder Digitalisierungsstrategie als Treiber 
fielen von der Spitzenposition 2019 auf 
Platz vier im Jahr 2022 zurück. Die in der 
Umfrage besonders stark vertretenen Ein-
kaufs- und Logistikabteilungen nehmen bei 
der Digitalisierung also verstärkt selbst das 
Heft in die Hand.“

Clouds, Robotics, Big Data Analytics
Fazit: Die für die Supply Chain relevanten 
Digitalisierungstechnologien sind weitest-
gehend bekannt oder gut bekannt, der tat-
sächliche Einsatz ist demgegenüber nicht 
stark verbreitet. Je größer das Unterneh-
men, desto höher sind auch Bekanntheits- 
und Einsatzgrad. Am häufigsten nutzen 
Unternehmen Clouds, Roboter und Big 
Data Analytics. Diese Kernaussagen haben 
seit der ersten BME-Logistikstudie ihre 
Gültigkeit behalten. „Die Ergebnisse zeigen 
zudem, dass das Erkennen der Vorteile der 
größte Treiber und der Fachkräftemangel 
ein starkes Hemmnis der Digitalisierung 
ist“, sagt Prof. Huth. 
Zeitersparnis und Transparenz zu erzielen, 
sei Unternehmen zudem wichtiger als Kos-
tenreduktion. „Nicht zuletzt haben sie mit 
Digitalisierungstechnologien überwiegend 
positive Erfahrungen gemacht.“

Werden Digitalisierungs-
technologien nicht berück-
sichtigt, kann das zu Wett-
bewerbsnachteilen führen.

VERLAG SPEZIAL  |  LOGISTIK UND MODERNES FUHRPARKMANAGEMENT

36  Die Wirtschaft | Bonn/Rhein-Sieg | 0124

für die Ausbildungsvermittlung gemeldet. 
Nach dem Beginn des Ausbildungsjahres 
zum 1. Oktober wurden 378 Ausbildungs-
stellen weiterhin oder erneut angeboten. 
Davon waren Mitte Dezember 76 betriebli-
che Berufsausbildungsstellen nach wie vor 
unbesetzt.“ Längst bestimmen als Maßnah-
me im Wettbewerb um die besten Talente 
steigende Gehälter die Dienstleistungsbran-
che. „Mit übertariflichen Löhnen versuchen 
sich immer mehr Unternehmen attraktiv  
für Fachkräfte aufzustellen“, sagt Höweler. 
Die Wirtschaftsförderung widme sich dem 
Fachkräftemangel übergeordnet. „Die Anfor-

derungen der künftigen Arbeitsgeneration 
haben sich geändert. Arbeiten, um Geld  
zu verdienen, ist in den Hintergrund  
gerückt. Viele verstehen Arbeit als sinn-
stiftende Tätigkeit.“ Eine Tatsache, auf  
die Arbeitgebende reagieren müssten.  
Das gelte auch für weitere Faktoren wie  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Erwartungen bezüglich Weiterbildungs-
möglichkeiten, aber auch mit Blick auf  
Verwirklichungspotenzial und die Möglich-
keit, sich mit dem eigenen Standpunkt  
aktiv einbringen zu können, stiegen  
kontinuierlich.

Mplus Management GmbH:  
25 Jahre Engagement für Arbeitssicherheit und Gesundheit

Ein Blick auf unsere Dienstleistungen und Seminare
In schwindelnden Höhen, in Tunneln, Schächten, Büros, Werkstät-
ten, Produktionen, Verkaufsstätten und noch viel mehr – überall, 
wo Sicherheit und Gesundheitsschutz im Arbeitsumfeld gefragt 
sind, treffen Sie auf die Mplus Managementgesellschaft zur Opti-
mierung von Arbeitsbedingungen mbH. Als bundesweit agierender 
Dienstleister feierten wir im Jahr 2023 stolz unser 25-jähriges Be-
stehen.

Mplus-Akademie: Wo Wissen auf Engagement trifft
Ein zentraler Anlaufpunkt für unsere Kunden und Interessenten ist 
die Mplus-Akademie in Sankt Augustin. Hier bieten wir umfassen-
de Schulungen und Seminare rund um den Arbeitsschutz an. Von 
Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Themen – unsere Akademie 
ermöglicht es, sich nach Herzenslust aus-, weiter- und fortzubilden. 
Mit einem breiten Spektrum an Kursen tragen wir dazu bei, dass 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand 
der Sicherheitsvorschriften sind.

Unsere Mission: Sicher und gesund in jedem Arbeitsumfeld
Unsere Mission ist es, Arbeitsumfelder zu schaffen, die nicht nur 
sicher und rechtskonform sind, sondern auch die Gesundheit för-
dern. Mit Leidenschaft, Know-How und großem Engagement sor-
gen wir dafür, dass Sicherheit nicht nur eine Verpflichtung, son-
dern auch eine positive Erfahrung wird.

Berufsausbildung: Ein wichtiger Fokus
Mit verschiedenen Programmen versucht 
die Wirtschaftsförderung, junge Studierende 
und Ausbildungssuchende an Arbeitgebende 
heranzuführen, wie Höweler berichtet. Eines 
davon heißt „Next Stop: Job“, seit 2015 or-
ganisiert von Rhein-Sieg-Kreis, Stadt Bonn 
und Kreis Ahrweiler gemeinsam mit den  
regionalen Hochschulen. Ziel ist, über Be-
suche vor Ort Studierende sowie Absolven-
tinnen und Absolventen mit potenziellen 
Arbeitgebenden zusammenzubringen. „Wir 
haben eine sehr gute Hochschullandschaft“, 
berichtet Höweler. „Leider verlassen viele 

Unsere Dienstleistungen umfassen sicherheitstechnische Betreuung 
(Sifa), Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination für Bau-
stellen (SiGeKo) - sowie individuelle Konzepte, beispielsweise zur 
Optimierung von Arbeitsschutzprozessen oder zur Gefährdungsbe-
urteilung psychischer Belastungen. Durch Gesundheitstage, Safety 
Days und weiteren innovativen Maßnahmen zur Steigerung des Si-
cherheitsbewusstseins unterstützen wir Unternehmen dabei, eine 
präventive Sicherheitskultur zu etablieren.

Mplus-Persönlichkeiten: Der Schlüssel zum Erfolg
Was macht Unternehmen erfolgreich, bei denen Mitarbeiter mor-
gens gerne zur Arbeit kommen? Bei Mplus wissen wir, dass der 
Schlüssel dazu in einer starken Unternehmenskultur liegt. Neben 
Wertschätzung und einer guten Kommunikation stellt heutzutage 
die Arbeitssicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ein 
wichtiger Baustein in der Kultur eines Unternehmens dar. Unsere 
85 qualifizierten Mplus-Persönlichkeiten begleiten Sie auf dem 
Weg nach oben, indem sie nicht nur auf Defizite schauen, sondern 
gemeinsam mit Ihnen Ressourcen identifizieren und eine positive 
Arbeitsatmosphäre schaffen.

Mplus Management GmbH - die Formel für Ihren Erfolg!
Besuchen Sie unsere Website: www.mplus-management.de
Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren mit Ihnen 
gemeinsam an sicheren und gesunden Arbeitsumfeldern zu arbeiten.

WWW.RSAG.DE

WIR MACHEN

ENERGIE AUS BIOMÜLL
KOMPOSTIERUNGS- & VERGÄRUNGSANLAGE SANKT AUGUSTIN

DURCHSATZLEISTUNG - 60.000 TONNEN BIOABFALL  /  JAHR 
18.000 Tonnen Grünabfall / Jahr

EINZUGSGEBIET - 19 STÄDTE & GEMEINDEN 
des Rhein-Sieg-Kreises und des Bonner Stadtgebiets

25.000 TONNEN - GÜTEZERTIFIZIERTER KOMPOST  /  JAHR 
sind unser Ziel. Der Kompost, der nach RAL-Kriterien zertifiziert wird,  
dient als organischer Dünger und Bodenhilfsstoff.

KLIMASCHUTZBEITRAG - EINSPARUNG VON 4.582 TONNEN CO2  /  JAHR 
CO

2
-Einsparung über die Nutzungsdauer von 20 Jahren: über 91.500 Tonnen.

ÖKOBILANZ - 22,8 MIO KWH ENERGIE  /  JAHR 
Das entspricht ca. 2,3 Mio m3 Biomethan / Jahr – genug zum Betrieb von  
145 Abfallsammelfahrzeugen oder zum Beheizen von 1.265 Haushalten.  
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ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
DIENSTLEISTUNG UND SEMINARE

Mplus Managementgesellschaft zur Optimierung von Arbeitsbedingungen mbH 
Kamillenweg 22 | 53757 Sankt Augustin | Telefon: 0 22 41-9 33 96-0 | info@mplus-management.de

- Glückstraining 
- Sifa 3.0, LF 1-6 
- SiGeKo RAB30 Anlage B und C 
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- Baustellenkoordination (SiGeKo) 
- Psychische Belastungen 
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E-Mobilität vorbei“, erklärt Christopher  
Käckermann, Fachbereichsleiter Vertrieb/
Elektromobilität bei den SWB.

Wallbox und Co. – Das gibt’s zu  
beachten
Als Gewerbelösungen bietet das Unterneh-
men Wallboxen und Ladesäulen an, die  
inklusive Vorinstallation gekauft oder im 
Contracting gegen eine monatliche Rate  
bereitgestellt werden können. Während der 
Vertragslaufzeit gilt die Funktionsgarantie, 
was bedeutet, dass alle erforderlichen In-
standsetzungsmaßnahmen an den Ladesta-
tionen von SWB Energie und Wasser durchge-
führt werden, ganz ohne zusätzliche Kosten.

„Beim Aufbau einer Ladeinfrastruktur fürs 
Gewerbe entspricht keine Lösung der ande-
ren“, so Käckermann. „Zu unterscheiden ist 
zwischen Ladesäulen und Wallboxen sowie 
Normal- oder Schnellladern“. Entscheidend 
seien außerdem die Größe des firmeneige-
nen Parkplatzes oder der Tiefgarage sowie 
der technische Stand von Anschluss und 
Zähleranlage.

So klappt’s mit E-Mobilität am Arbeitsplatz

Elektromobilität ist das Gebot der 
Stunde – neben Privatleuten wagen 
auch immer mehr Unternehmen den 
Umstieg von der Tankstelle zur La-
destation. Dabei vertrauen zahlreiche 
Betriebe in Bonn und Region auf 
SWB Energie und Wasser als starken 
Partner, denn der SWB-Komplettser-
vice reicht über die Installation und 
Inbetriebnahme der Infrastruktur 
hinaus.

Egal, ob man die Firmenflotte auf Elektro-
fahrzeuge umstellen, oder Mitarbeitenden 
sowie Kundinnen und Kunden das Laden 
im eigenen Unternehmen ermöglichen 
möchte, E-Mobilität ist im Trend – muss 
aber auch gut geplant sein.

„Unsere Gewerbekundinnen und -kunden 
möchten sich mittels unserer Expertise und 
unserer Full-Service-Angebote als zukunfts-
trächtige Unternehmen positionieren und 
ohne eigenen Aufwand eine nachhaltige 
Infrastruktur installieren. Denn modernes 
Fuhrparkmanagement führt nicht an der  

Ladeinfrastruktur entwickelt sich 
weiter
Bereits im Jahr 2016 gingen die Stadtwerke 
mit dem ersten von heute über 350 öffent-
lichen Ladepunkten an den Start. Neben 
dem stetigen Ausbau des Ladeinfrastruktur-
netzes vertrauen auch zahlreiche lokale 
Unternehmen auf die Erfahrung der SWB 
im Bereich Elektromobilität – ob globaler 
Konzern, Bundesbehörde oder Mittelstand.

Kein Aufwand – viele Vorteile
Ladevorgänge werden bei Bedarf direkt  
mit den Nutzenden der Ladestationen ab-
gerechnet, die SWB übernimmt die voll-
ständige Abwicklung. In Abhängigkeit vom 
gewünschten Abrechnungsmodell generie-
ren Unternehmen durch das Weiterreichen 
der Ladeumsätze sogar zusätzliche Erlöse.

Infos
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.stadtwerke-bonn.de/emob-gewerbe

RKG hat gemeinsam mit SWB bisher 8 Ladesäulen und 12 Wallboxen an ihren Standorten installiert. Die Fachbereichsleiter Elektromobilität  
Christopher Käckermann (li.) und Martin Nagel freuen sich über die Zusammenarbeit. (Foto: SWB/Martin Magunia)
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ständigkeit zutrauen oder wieder zutrauen. 
Auch die Anzahl an Beratungsgesprächen 
zur Landesförderung BPW im Rahmen des 
Beratungsprogramms Wirtschaft blieb zwi-
schen 2022 und 2023 hoch.“ Inhaltlich 
würden die Konzepte im Gründungsgesche-
hen innovativer, flexibler. Pinnekamp:  

„Das beweist auch das fortwährende Interes-
se am NRW.Gründungsstipendium, das die 
IHK Bonn/Rhein-Sieg im März mit einem 
Informationsnachmittag gemeinsam mit 
dem digital Hub umsetzen wird. Das Grün-
dungsgeschehen ist bunt und in den meis-
ten Fällen auf Basis von Vorwissen oder 
Vorbildung entstanden.“ Gründungsinteresse 
entstehe vielfach immer noch auf Basis der 
Idee, die eigene Chefin oder der eigene 
Chef zu sein, oder – was ebenfalls eklatant 
zunehme – aus der Mitarbeitenden-Rolle 
der oder dem bisherigen Inhabenden nach-
zufolgen und einen Betrieb zu übernehmen.

Mit Start-ups gegen  
den Fachkräftemangel
Unternehmensgründungen sind ein Weg, dem 
zunehmenden Fachkräftemangel entgegen-
zutreten, der vor der Dienstleistungsbran-
che nicht Halt macht. Marvin Höweler  
von der Wirtschaftsförderung blickt auf  
die jüngste Statistik: „Bei freiberuflichen 
Dienstleistern sind verlässliche Zahlen 
schwierig zu bekommen. Wir orientieren 
uns daher hauptsächlich an den Gewerbean- 
und -abmeldungen.“ 2022 gab es im Rhein-
Sieg-Kreis 5.065 Anmeldungen, davon 
4.237 Neugründungen. Parallel waren die 
Abmeldungen mit 4.310 rückläufig. „Ein 
positives Saldo über die vergangenen  
Jahre“, sagt Höweler. 

Neues Arbeiten: Mehr Sinn,  
mehr Mitsprache
Der Fachkräftemangel, von dem laut Höweler 
unter anderem Einzelhandel, medizinischer 
Dienstleister und Handwerksbetriebe stark 
betroffen sind, zeigt sich auch an Statistiken 
rund um die Berufsausbildung. Höweler: 

„Für das Ausbildungsjahr 2023/2024 wurden 
bei der Bundesagentur für Arbeit 1796  
Ausbildungsstellen im Rhein-Sieg-Kreis  

Finanzierung, Gastgewerbe, Handel, Unter-
nehmensdienstleister, Vermietung, Verkehr: 
Der Dienstleistungssektor, der aus öffentli-
chen und privaten Entitäten besteht, teilt 
sich in zahlreiche Wirtschaftsbereiche. In 
der Unternehmenslandschaft hierzulande 
spielt der Sektor ökonomisch eine wichtige 
Rolle. Laut Statistischem Bundesamt ent-
fielen auf die Dienstleistungsbranche 2022 
rund 70 Prozent der Bruttowertschöpfung. 
Von etwa 45,9 Millionen Erwerbstätigen  
in Deutschland arbeiteten 2023 im Schnitt 
rund 34,6 Millionen in den einzelnen 
Dienstleistungsbereichen. So unterschied-
lich die Ausrichtungen sein mögen: Inhalt-
lich einen die Unternehmen der Dienstleis-
tungsbranche, unabhängig vom Standort, 
zahlreiche Faktoren. Etwa die zentrale  
Rolle der Kundschaft und das übergeordnete 
Bestreben, deren Anforderungen mit dem 
jeweiligen Service oder Produkt umfassend 
zu erfüllen und sich so einen Wettbewerbs-
vorteil zu erarbeiten. „Schon früher galt  
als Verkaufsprinzip: Der Kunde ist König. 
Daran hat sich nichts geändert“, schildert 
Marvin Höweler vom Referat Wirtschafts-
förderung und Strategische Kreisentwick-
lung des Rhein-Sieg-Kreises. Gewandelt 
habe sich jedoch das Kundenverhalten: 

„Sie informieren sich und kaufen anders.“ 
Die zunehmende Digitalisierung habe längst 
einen breiten Zugang zu frei verfügbaren 
Informationen geschaffen. Beispiel Elektro-
nik: „In der Vergangenheit klärten poten-
zielle Kundinnen und Kunden Fragen zu  
einem Produkt im Fachhandel vor Ort, etwa 
nach dem passenden Modell. Inzwischen 
lassen sich alle für einen Kauf relevanten 
Daten online abrufen, inklusive Preisver-
gleich. Meist kann man sich das Produkt 
auch kostenlos nach Hause liefern lassen.

Neuer-alter Fokus:  
Eins-zu-Eins-Beratung 
Der Buchhandel sei einer der ersten betrof-
fenen Sektoren gewesen. Der höchste Online-

umsatz sei etwa vor fünf Jahren erreicht 
worden, seitdem sinke er wieder. „Denn die 
Beratung ist wieder wichtiger geworden – 
im Buchhandel und in anderen Dienstleis-
tungsbranchen. Dieses Erlebnis rückt wieder 
in den Vordergrund. Das kann das Online-
geschäft nur bedingt leisten“, sagt Höweler. 
Stationären Dienstleistenden rät er deshalb, 
sich wieder auf die Eins-zu-Eins-Beratung 
zu fokussieren: „Wie kann ich meinem 
Kunden individuelle, exklusive persönliche 
Beratung anbieten, die er wertschätzt?“  
Als Positiv-Beispiel nennt Höweler einen 
regionalen Handwerksbetrieb, der für seine 
Kundschaft einen digitalen Showroom ein-
gerichtet hat „Dort kann man sich online 
sein Lieblingsstück aussuchen oder eine 
Wunschanfertigung veranlassen. Die kann 

man vorab online als 3D-Modell anschauen 
und digital mit Mitarbeitenden kommuni-
zieren.“ Das schaffe neben einem besonde-
ren Erlebnis Kundenbindung, die wiederum 
Folgeaufträge wahrscheinlicher mache. 

„Das Fazit lautet also: Wagnis lohnt sich.  
Es gilt, die Beratung für die Kundschaft zum 
Erlebniszu machen.“ Voraussetzungen: ein 
authentischer Dialog mit der Kundschaft in 
Form einer transparenten und fundierten 
Vorab-Beratung.

Wenig Gründende,  
hoher Beratungsbedarf
Apropos Wagnis: Zuletzt war die Anzahl der 
Unternehmensgründungen in Bonn und im 
Rhein-Sieg-Kreis rückläufig. Und aktuell? 

„Die Gründungssituation in der Region ist 
generell weiterhin nicht auf dem Niveau 
früherer Jahre, allerdings ist die Anzahl an 
Beratungsanfragen weiterhin beachtlich“, 
schildert Christian Pinnekamp, Referent 
Unternehmensförderung im gleichnamigen 
Referat der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Vor allem 
Soloselbständige hätten sich in den vergan-
genen Monaten sehr intensiv an die IHK 
gewendet. Dabei habe die Prüfung von  
Anfragen zum Gründungszuschuss entgegen 
dem allgemeinen Trend zugenommen.  

„Das zeigt, dass sich viele aus der Arbeits-
losigkeit heraus die Aufgabe einer Selbst-

Konzepte rund um  
Gründungen sind  

innovativer geworden.
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Leasing im Überblick
Leasing
• Bilanz- und Finanzierungseffekte
• Liquidität wird geschont, bestehende 

Kreditlinien stehen für andere Investitio-
nen zur Verfügung 

• Positive Auswirkungen auf Eigenkapital-
quote und damit auf das Bankenrating 

• Wertverfall wird nur über die tatsäch-
liche Nutzungsdauer verteilt 

• Fest vereinbarte Leasingraten schaffen 
Transparenz und Planungssicherheit 

• Nutzung aktueller Fahrzeug- und Sicher-
heitstechnik 

• Verwertungsrisiko kann ausgeschlossen 
werden

Full-Service-Leasing
• Kostenvorteile und Effizienzgewinne
• Auslagerung der Flottenverwaltung auf 

spezialisierte Fuhrparkmanager (Service-
leistungen im Komplettpaket oder einzelne 
Servicemodule) 

• Fuhrparkanalyse und -reporting decken 
Einsparpotenziale auf 

• Übernahme von Aufgaben mit hohem 
administrativem Aufwand 

• Konzentration auf Kerngeschäft und 
wertschöpfender Personaleinsatz

Ansprechpartner
Ralph Rutemöller, Leiter Business Solutions, 
Sparkasse KölnBonn 
Adolf-Grimme-Allee 1
50829 Köln
T. 0221 226-96111
ralph.rutemoeller@sparkasse-koelnbonn.de

Fällige Service-Termine und Versi-
cherungen, Reifenservice und GEZ-
Anmeldung: Das sind nur einige 
alltägliche Aufgaben im Fuhrpark-
management. Wer sich hiervon entle-
digen will, kann Full-Service-Leasing 
nutzen. Was sind hier die Vorteile? 
Konzentration auf das Kerngeschäft, wert-
schöpfender Personaleinsatz, Kostenvorteile 
und Effizienzgewinne sind hier die Stich-
worte. Full-Service-Leasing spart Unter-
nehmen viel Zeit und Ressourcen. Denn der 
Leasing-Anbieter übernimmt hierbei das 
komplette Management des Fuhrparks. Durch 
umfassende Fuhrparkanalyse und -repor-
ting werden Einsparpotenziale aufgedeckt 
und das Fuhrparkmanagement effizienter 
gestaltet. Für viele unserer Kundinnen und 
Kunden ist dies eine echte Entlastung.

Ab welcher Flottengröße würden Sie 
empfehlen, das Fuhrparkmanagement 
auszulagern? 
Hier sind zwei Faktoren wichtig: Die Größe 
des Fuhrparks und die Servicetiefe. Einzelne 
Segmente wie Wartung, Reifen, Tanken, 
Versicherung und Schadenmanagement 
empfehle ich schon bei kleineren Fuhrparks 
im einstelligen Bereich. Weiterführende 
Themen, wie die der Halterhaftung oder 
auch die strategische Beratung für CarPolicy 
und KfZ-Überlassungsvertrag, sind eher bei 
Fuhrparks ab 20 Fahrzeugen sinnvoll. Diese 
Services bietet die Deutsche Leasing auch 
ohne Finanzvertrag an, also auch für jene, 
die einen eigen- oder fremdfinanzierten 
Fuhrpark besitzen.

Thema Digitalisierung: Wie kann diese 
heute bei Gestaltung und Verwaltung 
von Fuhrparks unterstützen? 
Die Deutsche Leasing bietet unter anderem 
einen Car-Konfigurator an. Das Online-
Tool hilft bei der Fahrzeugkonfiguration, 
aber auch bei der Auswertung und Opti-
mierung des eigenen Fuhrparks. Weiterhin 
ist es möglich, ein onlinebasiertes Reporting-
Tool zu nutzen, mit dem man Halterhaf-
tungsthemen im Blick behält – beispiels-
weise Unfallverhütungsvorschriften, 
Führerscheinkontrollen und Fahrer-
sicherheits unterweisungen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Mehr Informationen unter: 
sparkasse-koelnbonn.de/leasing

Leichter mit Leasing
Leasing ist eine beliebte Finanzie-
rungsalternative, wenn es um das 
Thema Fuhrpark geht. Wer sich von 
Gedanken über Werkstattaufenthalte 
und Versicherungen, Ersatzfahrzeuge  
und Neuanschaffungen befreien  
möchte, kann zudem ein Full-Service-
Leasing und digitale Tools nutzen. 
Wir sprachen mit Leasing-Experte 
Ralph Rutemöller von der Sparkasse 
KölnBonn über die Möglichkeiten.

Herr Rutemöller, jedes zweite von 
gewerblichen Haltern neuzugelassene 
Fahrzeug wird inzwischen mittels 
Leasing angeschafft. Warum ist das so? 
Ralph Rutemöller: Leasing ist beliebt und 
das hat Gründe. Es bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, ihren Fuhrpark zu erweitern, 
ohne dabei zu viel Kapital zu binden. Nur 
ein Beispiel: Bei zehn Fahrzeugen kämen 
durch Kauf schnell 300.000 Euro zusammen. 
Das Problem: dieses Geld würde für andere 
Investitionen fehlen. Da die geleasten Fahr-
zeuge nicht in die Bilanz aufgenommen 
werden, verbessert sich zudem die Eigen-
kapitalquote, was sich wiederum positiv auf 
das Rating bei Kreditinstituten auswirkt und 
günstigere Kreditkonditionen ermöglicht.

Wir erleben gerade eine Trendwende 
in der Mobilität. Dabei ist das Thema 
E-Mobilität für Unternehmen noch 
mit vielen Fragezeichen versehen.  
Ist Leasing hier eine gute Finanzie-
rungsalternative? 
Absolut. Gerade bei der Elektromobilität  
ist Leasing die beste Alternative, da das 
Unternehmen das Restwertrisiko nicht  
tragen muss. Denn beim Leasing trägt die 
Leasing-Gesellschaft das Risiko des Wert-
verlusts und der Verwertung der Fahrzeuge. 
Diese kann durch die Vertragsgestaltung 
und entsprechende Servicesegmente  
Sicherheit und Transparenz schaffen.

Thema Nachhaltige Flotte: Worauf ist 
hier grundsätzlich zu achten?
Bei den neuen Antriebsarten bedarf es einer 
besonderen Beratung. Diese bieten wir unse-
ren Kundinnen und Kunden gemeinsam mit 
den Spezialisten der Deutschen Leasing, der 
Leasing-Gesellschaft der Sparkassen-Finanz-
gruppe, an. Mit digitalen Tools erarbeiten 
wir dabei eine individuell zugeschnittene 
Entscheidungsgrundlage. Weiterhin unter-
stützen wir auch beim Thema Treibhausgas-
Quote (THG), die in Leasing-Verträgen für 
reine Stromer berücksichtigt werden kann. 
So kann man von zusätzlichen Prämien des 
Staates profitieren.

ADVERTORIAL

VERLAG SPEZIAL  |  LOGISTIK UND MODERNES FUHRPARKMANAGEMENT

junge Menschen nach dem Abschluss unsere 
Region. Schade, denn wir haben so viele 
spannende Arbeitgeber vor Ort.“ Dazu  
gehörten nicht nur bekannte Namen wie 
Haribo oder Telekom, sondern auch viele 
kleinere Firmen. Ein anderes Programm ist 

„Jump-in“: „In diesem Jahr werden rund 
400 teilnehmende Schülerinnen und Schüler 
hinter die Kulissen von Unternehmen schau-
en und in verschiedene Berufe schnuppern. 
Viele davon sind in den Köpfen noch nicht 
präsent.“ Dies schränke die Flexibilität hin-
sichtlich der Berufsorientierung unnötig 
ein. Höweler: „Erschwerend kommt hinzu, 

Schulen und Hochschulen suchen, zu Prak-
tika und der Betreuung von Abschlussar-
beiten einladen“, rät Höweler. „So können 
junge Menschen Herausforderungen vor Ort 
lösen und die tägliche Arbeit kennenlernen. 
Das macht das Unternehmen präsenter.“ 
Idealerweise binde man sie in einem frühen 
Stadium, und auch Weiterempfehlungen 
würden wahrscheinlicher. „Es muss nicht 
die kostspielige Groß-Kampagne sein. Em-
ployer Branding beginnt mit der Antwort 
auf die Frage, was mich als Arbeitgebender 
wirklich auszeichnet. Damit bringt man 
den Stein schon ins Rollen.“

dass es immer noch heißt, junge Menschen 
müssten Abitur und Studium haben. Dabei 
sollte man einen viel stärkeren Fokus auf 
die Berufsausbildung und duale Studien-
gänge legen.“ Das wolle die Wirtschafts-
förderung unterstützen und so auf lange 
Sicht den Unternehmergeist stärken.

So früh wie möglich: Brücken bauen
Grundsätzlich müssten Unternehmen ver-
stärkt persönlich an ihre Zielgruppe heran-
treten. Stellenanzeigen allein mit State-of-
the-art-Goodies wie „täglich frisches Obst“ 
hätten keinen Effekt mehr. „Kontakt zu 

Die RSAG AöR: In der Region, für die Region – 
Saubere Arbeit für Mensch und Umwelt

Partner für die Menschen vor Ort
Wenn es um die reibungslose und zuverlässige Abfallentsorgung 
geht, dann sind die vier Buchstaben RSAG im Rhein-Sieg-Kreis 
und weiten Teilen der Region ein Begriff. Denn als öffentliches 
Abfallwirtschaftsunternehmen bilden wir einen wichtigen Bau - 
stein in der kommunalen Daseinsvorsorge und stellen unseren 
Kund*innen ein umfangreiches Dienstleistungsangebot zur  
Ver fügung. Von der täglichen Müllabfuhr in einem der größten 
Landkreise Deutschlands mit weiteren Abholleistungen bis hin 
zum Betrieb eigener Abfallbehandlungsanlagen leisten wir saubere 
Arbeit für Mensch und Umwelt. Als tarifgebundener Arbeitgeber 
beschäftigen wir rund 650 motivierte Menschen an acht verschie-
denen Standorten für eine nachhaltige und zukunftsorientierte  
Abfallwirtschaft. 

Täglich unterwegs
Jeden Tag sind wir im Kreis und der Region für eine reibungslose 
Entsorgung und Weiterbehandlung der Abfälle und Wertstoffe mit 
bis zu 130 Fahrzeugen unterwegs. Dabei legen die Fahrzeuge jähr-

lich rund 2,6 Millionen Kilometer zurück. Aktuell 802.000 aufge-
stellte Abfallbehälter sind regelmäßig zu entleeren, große Mengen 
an Sperrmüll, Elektrogroß- und Kleingeräten sowie schadstoffhal-
tigen Abfällen zu transportieren – alles im Dienste einer reibungs-
losen und sicheren Entsorgung.

Partner für die Umwelt & Nachhaltigkeit
Ein schonender Umgang mit der Umwelt ist uns besonders wichtig. 
Mit dem Betrieb eigener moderner Wertstoffhöfe und Abfallanlagen 
wie einer Sperrmüll- und Papiersortieranlage, Kompostwerken und 
einer Sickerwasserreinigungsanlage leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

Nachhaltiges Handeln, der konsequente Fortschritt zu einer effek-
tiven Ressourcenwirtschaft und das Erreichen von selbstgesteckten 
Klimaschutzzielen ist uns ein vorrangiges Anliegen. Zur Stärkung 
der lokalen Energieerzeugung hat die RSAG bereits 90 Prozent ihrer 
Gebäudeflächen mit Solarmodulen bestückt. Auch mit unserer moder-
nen Biogasanlage beschreiten wir einen zukunftsweisenden Weg.

WWW.RSAG.DE

WIR MACHEN

ENERGIE AUS BIOMÜLL
KOMPOSTIERUNGS- & VERGÄRUNGSANLAGE SANKT AUGUSTIN

DURCHSATZLEISTUNG - 60.000 TONNEN BIOABFALL  /  JAHR 
18.000 Tonnen Grünabfall / Jahr

EINZUGSGEBIET - 19 STÄDTE & GEMEINDEN 
des Rhein-Sieg-Kreises und des Bonner Stadtgebiets

25.000 TONNEN - GÜTEZERTIFIZIERTER KOMPOST  /  JAHR 
sind unser Ziel. Der Kompost, der nach RAL-Kriterien zertifiziert wird,  
dient als organischer Dünger und Bodenhilfsstoff.

KLIMASCHUTZBEITRAG - EINSPARUNG VON 4.582 TONNEN CO2  /  JAHR 
CO

2
-Einsparung über die Nutzungsdauer von 20 Jahren: über 91.500 Tonnen.

ÖKOBILANZ - 22,8 MIO KWH ENERGIE  /  JAHR 
Das entspricht ca. 2,3 Mio m3 Biomethan / Jahr – genug zum Betrieb von  
145 Abfallsammelfahrzeugen oder zum Beheizen von 1.265 Haushalten.  

RSAG_Anzeige_040124.pdf.indd   2RSAG_Anzeige_040124.pdf.indd   2 05.01.24   10:4505.01.24   10:45

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
DIENSTLEISTUNG UND SEMINARE

Mplus Managementgesellschaft zur Optimierung von Arbeitsbedingungen mbH 
Kamillenweg 22 | 53757 Sankt Augustin | Telefon: 0 22 41-9 33 96-0 | info@mplus-management.de

- Glückstraining 
- Sifa 3.0, LF 1-6 
- SiGeKo RAB30 Anlage B und C 
- uvm. 

- Sicherheitstechnische Betreuung (Sifa) 
- Baustellenkoordination (SiGeKo) 
- Psychische Belastungen 
 in der Gefährdungsbeurteilung
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Preisliste

S: 185 x 256 mm
A: 210 x 297 mm

S: 185 x170 mm
A: 210 x 196 mm

S: 122 x 256 mm
A: 134,5 x 297 mm

S: 185 x 134 mm
A: 210 x 160 mm

S: 90 x 256 mm
A: 102,5 x 297 mm 

S: 185 x 85 mm
A: 210 x101 mm

S: 58 x 256 mm
A: 70 x 297 mm

S: 185 x 65 mm
A: 210 x 91 mm

S: 42 x 256 mm
A: 54,5 x 297 mm

1/1 Seite 2/3 Seite quer 2/3 Seite hoch 1/2 Seite quer 1/2 Seite hoch 1/3 Seite quer 1/3 Seite hoch 1/4 Seite quer 1/4 Seite hoch

1/4 Seite Eck 1/6 Seite Eck 1/6 Seite quer 1/8 Seite quer 1/8 Seite hoch 1/8 Seite Eck 1/12 Seite Eck 
 
1/16 Seite hoch 1/16 Seite quer

S: 90 x 134 mm
A: keins

S: 58 x 134 mm
A: 70 x 160 mm

S: 185 x 50 mm
A: 210 x 76 mm

S: 185 x 32 mm
A: 210 x 58 mm

S: 42 x 134 mm
A: 54,5 x 160 mm

S: 90 x 65 mm
A: keins

S: 58 x 70 mm
A: keins

S: 42 x 65 mm
A: keins

S: 90 x 32 mm
A: keins

Druckunterlagen: druckoptimierte PDF-Dateien
Alle Farbanzeigen müssen in 4c (CMYK) angelegt werden. Bei Anlieferung von nicht repro fähigen  
Vorlagen werden die anfallenden Satzkosten mit 65,– € (netto zzgl. gesetzlicher MwSt.) berechnet.  
Darin enthalten sind zwei Korrekturläufe.

Anlieferung per E-Mail an: az@wirtschaft-brs.de 

S = Formate für Anzeigen im Satzspiegel (Breite x Höhe)
A = Formate für angeschnittene Anzeigen (Breite x Höhe)
zzgl. 3 mm Beschnittzugabe
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Preisliste

FORMAT ORTSPREIS GRUNDPREIS

1/1 Seite 4.115 € 4.790 €

2/3 Seite 2.775 € 3.255 €

1/2 Seite 2.115 € 2.485 €

1/3 Seite 1.430 € 1.773 €

1/4 Seite 1.085 €  1.342 €

1/6 Seite 760 € 958 €

1/8 Seite 565 € 665 €

1/12 Seite 385 € 450 €

1/16 Seite 305 € 360 €

Ortspreis: für Direkt-Kunden im Bezirk der IHK Bonn/Rhein-Sieg bei 
direkter Auftragserteilung

Grundpreis: für Werbeagenturen und Kunden außerhalb des Bezirks 
der IHK Bonn/Rhein-Sieg  
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUSCHLÄGE FÜR BESONDERE WERBEFLÄCHEN
2. und 3. Umschlagseite: 20 %
4. Umschlagseite: 25 %

RABATTE
bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
3 Schaltungen: 5 %
6 Schaltungen: 10 %
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Preisliste

BEILAGEN
Ortspreis: 142,– € pro 1.000 Exemplare, zzgl. 
gesetzlicher MwSt., inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 149,– € pro 1.000 Exemplare, zzgl. 
gesetzlicher MwSt., inkl. Postvertriebsgebühr

Format: max. 200 mm breit x 287 mm hoch

Gewicht: max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Teilbelegung: ab ca. 10.000 Exemplaren nach 
einzelnen Postleitzahlen möglich. Die Abrech-
nung erfolgt nach kompletten Zustellbezirken.

BEIHEFTER
Ortspreis: 164,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 192,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: 200 x 290 mm (mehrseitig auf Anfrage)

Gewicht: 
max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Belegung: Nur Gesamtausgabe möglich

UMHEFTER
Ortspreis: 6.443,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Grundpreis: 7.551,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Format:
Außen: 100 x 241 mm
Innen: 100 x 297 mm

AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Nur möglich bei Schaltung einer Anzeige im 
Format 1/1 Seite 4c

Ortspreis: 46,– € pro 1.000 Exemplare

Grundpreis: 54,– € pro 1.000 Exemplare
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Preisliste

ANLIEFERUNG BEILAGEN UND BEIHEFTER
Ab 10.000 Exemplare + 2 % Zuschuss
(Genaue Spezifikation auf Anfrage)

LIEFERADRESSE FÜR BEILAGEN / BEIHEFTER /
AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Anlieferung spätestens 8 Werktage  
vor Erscheinen an:
Bonifatius Druck GmbH
Karl-Schurz-Str. 26
33100 Paderborn

Beilagen müssen bei Anlieferung mit einem  
Hinweis auf den Werbeträger, den Verlag und 
die Ausgabe versehen werden.

ZAHLUNGSINFORMATIONEN
- zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung 

ohne Abzug
- 2 % Skonto bei Vorauszahlung und 

Bankeinzugs verfahren

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

STORNO
Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich bis 
spätestens 12 Werktage vor dem vereinbarten 
Erscheinen der Insertion. Darüber hinaus wird 
der vollständige Schaltungspreis fällig. Die Stor-
nierung bedarf der Schriftform und kann per 
Post oder per E-Mail erfolgen. Eine telefonische 
oder mündliche Stornierung ist nicht möglich.

BANKVERBINDUNG
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE12 3305 0000 0000 5786 66
BIC: WUPSDE33XXX
UID (VAT): DE209843526
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Reichweitenstudie 2023

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH

Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand

IHK Zeitschriften

REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023 16

Mit 4,1 Millionen Personen in der Grundgesamtheit erreichen die IHK-Zeitschriften
41 % bzw. 1,7 Millionen Lesende pro Ausgabe und 91% der Lesenden sagen die IHK Zeitschriften 
sind mittelstandsrelevant.

1.7 Millionen Leserinnen und 
Leser der IHK Zeitschriften
pro Ausgabe

44..11  MMiilllliioonneenn  PPeerrssoonneenn  iinn  
ddeerr  GGrruunnddggeessaammtthheeiitt

Bekanntheit
IHK Zeitschriften

91% 64% 41%

Weitester 
Lesekreis (WLK)

Lesende pro 
Ausgabe (LpA)

41%

91%

Berufliche Wichtigkeit  
„ist mittelstands-
relevant“
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Reichweitenstudie 2023

Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand

Demographische Daten 

REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023 17

21%
Frauen

79%
Männer

20 bis 39 Jahre

Altersdurchschnitt
Grundgesamtheit - 47 Jahre

IHK-Lesende - 48 Jahre

IHK-Lesende

Grundgesamtheit

25%
Frauen

75%
Männer

16% 21% 44% 31% 31% 9% 6%

60 Jahre und älter50 bis 59 Jahre40 bis 49 Jahre

43%

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH
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Reichweitenstudie 2023

Position im Unternehmen

19REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023

79% bzw. 1.3 Millionen Entscheidende und Lesende der IHK-Zeitschriften in den KMUs sind 
Inhaber/-innen, Mitinhaber/-innen oder Geschäftsführer/-innen ihres Unternehmens.

50%

Inhaber / Inhaberin Sonstige Leitungsfunktionen

29%

Angestellte Geschäftsführende/ 
Geschäftsführende Gesellschafter/-in

47% 27% 21% 26%

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH
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Reichweitenstudie 2023

Mit den IHK Magazinen erreichen Sie das Potential des Mittelstands

• Sie erreichen 11,,77  MMiilllliioonneenn  EEnnttsscchheeiiddeerriinnnneenn  uunndd  EEnnttsscchheeiiddeerr..  Das sind 4411  %%  ddeess  MMiitttteellssttaannddss

• Bei 11,,33  MMiilllliioonneenn  LLeesseennddeenn (79%) handelt es sich um IInnhhaabbeerr//--iinnnneenn  ooddeerr  GGeesscchhääffttssffüühhrreerr//--iinnnneenn

• 11,,22  MMiilllliioonneenn  LLeesseerriinnnneenn  uunndd  LLeesseerr  (69%) haben ein mmoonnaattlliicchheess  HHaauusshhaallttss--NNeettttooeeiinnkkoommmmeenn  von mmeehhrr  aallss  33..000000  €€

Diese Klientel plant im Vergleich zum übrigen Mittelstand in überproportionalem Maße Anschaffungen für:

• IITT--TTeecchhnniikk  uunndd  TTeelleekkoommmmuunniikkaattiioonnsspprroodduukkttee  (z.B. Sicherheit, Software, PCs, Tablets)

• FFiinnaannzzddiieennssttlleeiissttuunnggeenn (z.B. Aktien, Immobilienfonds, Wertpapiere, grüne Geldanlagen) 

• BBüürrooaauussssttaattttuunngg  uunndd  MMiieett--,,  KKaauuff-- uunndd  BBaauupprroojjeekkttee (z.B. Standortplanungen)

• FFaahhrrzzeeuuggee (z.B. PKW-Flotte, Nutzfahrzeuge, Elektrofahrzeuge)

25REM (Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand) 2023

Quelle: Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand 2023, BONSAI RESEARCH



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WPPT : KOMMUNIKATION GMBH FÜR ANZEIGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IM MAGAZIN „DIE WIRTSCHAFT“

Die nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (nach-
folgend „die AGB“) regeln das  
Verhältnis zwischen dem Verlag 
wppt : kommunikation und dem  
Auftraggeber bei der Erteilung und 
Abwicklung von Anzeigenaufträgen 
für das vom Ver lag vermarktete 
Magazin „Die Wirtschaft“ soweit 
schriftlich nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. Ferner gelten diese 
AGB sinngemäß auch für die Auf-
träge von Beiheftern, Beiklebern 
oder technischen Sonderausführungen. 
Der Auftraggeber kann diese AGB 
jederzeit auf www.wirtschaft-brs.de
aufrufen, ausdrucken sowie herunter-
laden bzw. speichern.

1. Definitionen
1.1 „Angebot“ im Sinne dieser 

AGB ist das Angebot der 
wppt : kommunikation GmbH (nach-
folgend: „Verlag“) über die Schal-
tung und Veröffentlichung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbe-
mittel in Zeitschriften zum Zwecke 
der Verbreitung. Soweit nicht aus-
drücklich anders als verbindliches 
Angebot bezeichnet, sind Angebote 
des Verlages freibleibend, d. h. nicht 
bindend, und stehen unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit der  
angebotenen Leistungen.

1.2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne 
dieser AGB ist das Angebot eines 
Auftraggebers über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder anderer Werbemittel (nach-
folgend insgesamt als „Anzeigen“ 

bezeichnet) eines Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend insgesamt als „Wer-
bungtreibende“ bezeichnet) in einer 
Zeitschrift zum Zweck der Ver-
breitung. Auftraggeber kann eine 
Agentur oder direkt ein Werbung-
treibender sein.

1.3 Ein „Abschluss“ ist ein Ver-
trag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Beach-
tung der dem Auftraggeber gemäß 
Preisliste zu gewährenden Rabatte, 
wobei die jeweiligen Veröffent-
lichungen auf Abruf des Auftrag-
gebers erfolgen. Ist im Rahmen  
eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so muss das Erscheinungs-
datum der letzten Anzeige inner-
halb eines Jahres nach Erscheinen 
der ersten Anzeige liegen (nachfol-
gend als „Insertionsjahr“ bezeich-
net), sofern nicht im Einzelfall aus-
drücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist.

1.4 Der Verlag kann einen Dritten 
zur Durchführung der Anzeigen-
vermarktung beauftragen. Der  
Beauftragte handelt im Namen  
und auf Rechnung des Verlags.

2. Vertragsschluss
2.1 Bei einem Anzeigenauftrag 

kommt ein Vertrag, soweit nicht 
ausdrücklich anders individuell ver-
einbart, durch Abdruck der Anzeige 
(bei mehreren Anzeigen der ersten 
Anzeige) oder durch Bestätigung 
des Verlags in Textform zustande. 

Sofern ein verbindliches Angebot 
durch den Verlag erfolgt, kommt der 
Vertrag durch die Annahmeerklärung 
des Auftraggebers zustande.

2.2 Soweit Agenturen Anzeigen-
aufträge erteilen, kommt der Ver-
trag, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen, mit der 
Agentur zustande. Die Agentur ist 
verpflichtet, dem Verlag auf Anfor-
derung vor Vertragsschluss einen 
Gewerbenachweis via Handelsregis-
terauszug und einen Mandatsnach-
weis zukommen zu lassen.

2.3 Anzeigenaufträge von Werbe- 
und Mediaagenturen werden nur 
für namentlich genau genannte 
Werbetreibende angenommen. Die 
Werbung für die Produkte oder 
Dienstleistungen eines anderen als 
des bei der Buchung angegebenen 
Werbetreibenden bedarf in jedem 
Fall der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Verlags.

2.4 Sofern der Vermarkter Auf-
träge oder Abschlüsse über Dritte 
vermarkten lässt, handeln diese 
Dritten als Vertreter des Verlags 
und auf dessen Rechnung. 

2.5 Soweit die Gewährung von 
AE nicht ausgeschlossen ist, wird 
für alle Aufträge, die über eine vom 
Verlag anerkannte Werbeagentur 
erteilt werden, eine Mittlergebühr 
von 15 % auf das Rechnungsnetto 
vergütet, d. h. auf die Rechnungs-
summe ohne Mehrwertsteuer nach 
Abzug von Rabatten. Ausgenommen 
davon sind Setup-Gebühren, tech-
nische Kosten sowie Vergütungen 

für Layout- und Kreativleistungen.
2.6 Änderungen und Ergänzun-

gen zu einem Vertrag sowie Abwei-
chungen von diesen AGB bedürfen 
der Textform. Für Vertragsänderun-
gen und -ergänzungen gilt dies auch 
für die Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

2.7 Bei Agenturbuchungen be-
hält sich der Vermarkter das Recht 
vor, Buchungsbestätigungen auch 
an den Auftraggeber der Agentur 
weiterzuleiten.

3. Anzeigenveröffentlichung
3.1 Sollen Anzeigen nur zu be-

stimmten Erscheinungsterminen 
oder an bestimmten Plätzen der 
Zeitschrift veröffentlicht werden,  
so bedarf es hierfür einer ausdrück-
lichen Vereinbarung mit dem Ver-
markter. Die Aufträge für diese  
Anzeigen müssen so rechtzeitig  
bei dem Vermarkter eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.

3.2 Ein Ausschluss von 
Konkurrenz anzeigen wird grund-
sätzlich nicht zugesagt.

 4. Pflichten des Auftrag -
gebers und Ablehnungsrecht 
des Verlages
4.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Inhalte, 
insbesondere seine Anzeigen, so 
ausgestaltet sind, dass sie nicht  

gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen und insbesondere jugend-
schutz-, presse-, wettbewerbs-, 
datenschutz-, straf- und medien-
dienstrechtliche Vorschriften ein-
halten. Im Falle eines Verstoßes ge-
gen Satz 1 stellt der Auftraggeber 
den Verlag von allen etwaigen dem 
Verlag daraus entstehenden Kosten, 
einschließlich der Kosten der Rechts-
verteidigung, vollumfänglich auf 
erstes Anfordern frei. Eine Pflicht 
zur Prüfung der Werbemittel vor 
Schaltung und Veröffentlichung des 
Werbemittels besteht für den Ver-
lag nicht.

4.2 Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigen oder andere Werbemittel 
abzulehnen, insbesondere, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Inhalt vom Deutschen 
Werberat in einem Beschwerde-
verfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung wegen  
des Inhalts, der Gestaltung, der 
Herkunft oder der technischen 
Form Rechte Dritter oder die Inter-
essen des Verlages verletzt oder 
andere Werbemittel (insbesondere 
Beilagen, Beiheftungen etc.) aus 
technischen Gründen nicht dem 
Objekt beigelegt bzw. beigeheftet 
werden können. Die Ablehnung  
einer Anzeige oder eines anderen 
Werbemittels wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt. Bei 
Anzeigen, die in ihrem Erscheinungs-
bild der redaktionellen Gestaltung 
der Zeitschriften entsprechen, be-



hält sich der Verlag im Sinne seines 
publizistischen Auftrages ein Ein-
spruchsrecht vor. Anzeigen, die  
redaktionell gestaltet sind, müssen 
sich eindeutig von der Grundschrift 
des Magazins unterscheiden. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

4.3 Werbemittel, die Werbung 
Dritter oder für Dritte enthalten 
(Verbundwerbung), bedürfen in  
jedem Einzelfall der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des  
Verlages. Die Werbungtreibenden 
sind namentlich zu benennen. Der 
Verlag behält sich die Erhebung  
eines Verbundaufschlags bzw. eine 
abweichende Rabattierung vor.

4.4 Ist der Auftraggeber wegen 
des Inhalts eines Werbemittels be-
reits abgemahnt worden bzw. wird 
abgemahnt oder hat er eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung 
bereits abgegeben oder gibt er eine 
solche ab, ist der Auftraggeber  
verpflichtet, den Verlag hierüber 
unverzüglich zu informieren. Unter-
lässt der Auftraggeber diese Obliegen-
heitspflicht, haftet der Verlag auch 
nicht für den dem Auftraggeber 
durch eine wiederholte Veröffent-
lichung der beanstandeten Anzeigen 
(-inhalte) entstehenden Schaden.

 5. Übermittlung von Druck-
unterlagen
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung 

und die einwandfreie Beschaffen-
heit geeigneter Druckunterlagen 
oder anderer Werbemittel ist allein 

der Auftraggeber verantwortlich. 
Sofern nichts anderes mit dem Ver-
markter vereinbart wurde, sind die 
Druckunterlagen über die E-Mail- 
Adresse az@wirtschaft-brs.de anzu-
liefern. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, digitale Druckunterlagen 
als ordnungsgemäße, insbesondere 
dem im Vertrag genannten Format 
oder den dort enthaltenen techni-
schen Anforderungen – für die Ver-
öffentlichung in digitalen Ausgaben 
sind Vorlagen entsprechend den 
technischen Vorgaben des Verlags 
zur Erstellung und Übermittlung 
von Online-Werbemitteln anzulie-
fern – entsprechende Vorlagen für 
Anzeigen recht zeitig vor Schal-
tungsbeginn zur Verfügung zu stel-
len. Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

5.2 Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, 
die einen höheren als den üblichen 
Aufwand erfordern, behält sich der 
Verlag vor, diese dem tatsächlichen 
Aufwand entsprechend in Rechnung 
zu stellen. Vereinbart ist die für den 
belegten Titel nach Maßgabe der 
Angaben in der Preisliste sowie in 
der Auftragsbestätigung übliche 
Beschaffenheit der Anzeigen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten, die von den Druckunterlagen 
und der von der Druckerei einge-
setzten Technik bestimmt werden. 
Der Auftraggeber hat vor einer digi-

talen Übermittlung von Druckunter-
lagen dafür Sorge zu tragen, dass 
die übermittelten Dateien frei von 
Computerviren sind. Er ist insbe-
sondere verpflichtet, zu diesem 
Zweck handelsübliche Schutzpro-
gramme einzusetzen, die jeweils 
dem neuesten Stand zu entsprechen 
haben. Entdeckt der Vermarkter  
auf einer ihm übermittelten Datei 
Schadensquellen der vorbezeichne-
ten Art, wird der Vermarkter von 
dieser Datei keinen Gebrauch mehr 
machen und diese, soweit zur Scha-
densvermeidung bzw. -begrenzung 
(insbesondere zur Vermeidung des 
Übergreifens der Schadensquelle 
auf die EDV-Anlage des Verlags)  
erforderlich, löschen, ohne dass der 
Kunde in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzansprüche geltend 
machen kann. Der Verlag behält 
sich vor, den Kunden auf Schadens-
ersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden  
infiltrierte Schadensquellen dem 
Verlag Schäden entstanden sind.

5.3 Wenn ein Auftrag nicht oder 
falsch durchgeführt wird, weil der 
Auftraggeber seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt, insbesondere 
Produktionsvorlagen nicht recht-
zeitig, unvollständig und/oder man-
gelhaft oder falsch gekennzeichnet 
abgeliefert wurden bzw. gemäß Ziff. 
5.3 gelöscht wurden, hat der Verlag 
dennoch Anspruch auf die verein-
barte Vergütung.

5.4 Digital übermittelte Druck-
vorlagen für Farbanzeigen können 
nur mit einem auf Papier gelieferten 
Farbproof zuverlässig verarbeitet 
werden. Ohne Farbproof sind Farb-

abweichungen unvermeidbar; sie 
lösen keinen Preisminderungsan-
spruch aus.

5.5 Unabhängig von den digitalen 
Druckunterlagen ist eine schriftliche 
Auftragserteilung mit Motivkenn-
zeichnung erforderlich. Die Anlie-
ferung der Druckunterlagen allein  
bedeutet keine Auftragserteilung.

5.6 Druckunterlagen werden  
nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung  
der Druck unterlagen endet einen 
Monat nach der erstmaligen Ver-
öffentlichung der Anzeige oder des 
anderen Werbemittels.

6. Mängel
6.1 Entspricht die Veröffent li-

chung der Anzeige nicht der ver-
traglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der 
Auf traggeber Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in  
dem Ausmaß, in dem der Zweck  
der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Er-
satzanzeige bzw. Ersatzveröffent-
lichung zu verweigern, wenn (a) 
diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote 
von Treu und Glauben in einem  
groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Auftraggebers 
steht, oder (b) diese für den Verlag 
nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. Lässt der Ver-
lag eine ihm für die Ersatzanzeige 
oder die Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels gesetzte ange-

messene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentli-
chung erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrages. Bei un-
wesentlichen Mängeln der Anzeige 
oder der Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels ist die Rückgän-
gigmachung des Auftrags ausge-
schlossen.

6.2 Der Auftraggeber wird die 
Anzeige unverzüglich nach Veröffent-
lichung überprüfen. Soweit der Auf-
traggeber Kaufmann ist, müssen 
Mängelrügen unverzüglich nach 
Veröffentlichung gegenüber dem 
Verlag geltend gemacht werden, es 
sei denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel, dann gilt 
eine Frist von sechs Monaten. Soweit 
der Auftraggeber Verbraucher ist, 
müssen Reklamationen bei offen-
sichtlichen Mängeln binnen zwei 
Wochen, bei nicht offensichtlichen 
Mängeln binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden.

6.3 Der Verlag haftet für sämtliche 
Schäden, gleich ob aus vertraglicher 
Pflichtverletzung oder aus unerlaub-
ter Handlung, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: (a) Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt 
sich die Haftung gegenüber Unter-
nehmern auf den Ersatz des typi-
schen vorhersehbaren Schadens; 
diese Beschränkung gilt nicht, so-
weit der Schaden durch gesetzliche 
Vertreter oder leitende Angestellte 
des Verlags verursacht wurde. (b) 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
der Verlag nur, wenn eine wesent-



liche Vertragspflicht verletzt, eine 
Garantie übernommen oder arglistig 
getäuscht wurde. In solchen Fällen 
ist die Haftung auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Im Falle einer Haftung nur für den 
typischen vorhersehbaren Schaden 
besteht keine Haftung für mittel-
bare Schäden, Mangel folgeschäden 
oder entgangenen Gewinn.

6.4 Alle gegen den Verlag gerich-
teten Ansprüche aus vertraglicher 
Pflichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Verhalten beruhen oder es  
sich um eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit handelt; in 
solchen Fällen richtet sich die Ver-
jährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

6.5 Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei 
einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit haftet der Verlag 
unbegrenzt nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

7. Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf 

ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Verlag berücksichtigt alle  
Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum 
Anzeigenschluss oder innerhalb  
der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 

8. Zahlungen
8.1 Die Rechnung ist innerhalb 

der aus der Rechnung ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im 

einzelnen Fall schriftlich etwas  
anderes vereinbart ist. Der Verlag 
behält sich vor, aus begründetem 
Anlass, wie z. B. Neuaufnahme der 
Geschäftsbeziehung, Vorauszah-
lung zum Anzeigenschluss zu ver-
langen. 

8.2 Der Auftraggeber kann gegen 
Ansprüche des Verlags nur mit einer 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen. 
Sofern der Auftraggeber Unterneh-
mer ist, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, 
sofern der Gegenanspruch unbe-
stritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist und auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht.

8.3 Bei Zahlungsverzug werden 
zusätzlich zu den gesetzlichen Ver-
zugszinsen angemessene Mahn-
gebühren erhoben. Der Verlag kann 
darüber hinaus die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Anzeigenauf-
trages oder Abschlusses bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Vertrages das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages zum Anzeigenschluss-
termin und von dem Ausgleich offe-
ner Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

8.5 Beanstandungen jeglicher 
Art die Rechnung betreffend sind 
unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 2 Wochen in schriftlicher 
oder fernschriftlicher Art anzuzei-
gen. Geschieht dies nicht, verfällt 
ein etwaiger Anspruch auf Rech-
nungsskontierung.

9. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert auf Wunsch ei-

nen Beleg für Anzeigen und andere 
Werbemittel; der Verlag behält sich 
vor, hierfür eine gesonderte Vergü-
tung zu verlangen. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Ver-
lags über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

10. Preislisten
10.1 Preise verstehen sich stets 

zuzüglich der jeweils gesetzlich gel-
tenden Umsatzsteuer; das gilt ins-
besondere für in Werbeaufträgen 
und Preislisten genannte Preise.

10.2 Der Verlag ist berechtigt, 
die Preise jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Preisände-
rungen für Anzeigenverträge sind 
wirksam, wenn sie vom Verlag min-
destens einen Monat vor Veröffent-
lichung der Anzeige angekündigt 
werden; in diesem Falle steht dem 
Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 
zu. Das Rücktrittsrecht muss inner-
halb von 14 Tagen in Textform nach 
Zugang der Änderungsmitteilung 
über die Preiserhöhung ausgeübt 
werden. Das Rücktrittsrecht gilt 
nicht für im Dauerschuldverhältnis 
abzuwickelnde Aufträge. Hier treten 
Änderungen der Preisliste sofort in 
Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen ist.

11. Rechteübertragung 
11.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Druck-
unterlagen Rechte Dritter nicht 
verletzen. Er erklärt, Inhaber sämt-
licher für die Schaltung und Ver-
öffentlichung der von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
erforderlichen Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte und hierüber ver-
fügungsberechtigt zu sein. Im Falle 
der Anzeigenerstellung durch den 
Verlag erklärt der Auftraggeber zu-
dem, alle zur Erstellung der Anzeige 
erforderlichen Rechte zu besitzen. 
Er stellt den Verlag insofern von  
allen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei. Dies umfasst auch 
die Kosten zur Rechtsverteidigung. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Verlag mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.

11.2 Der Auftraggeber überträgt 
dem Verlag an den von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
die für die Erstellung und die Veröf-
fentlichung der Werbung in Print-, 
Online- und Telemedien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen 
nichtausschließlichen urheberrecht-
lichen Nutzungs-, Leistungsschutz-, 
Marken- und sonstigen Rechte, ins-
besondere das Recht zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglich-
machung, Entnahme aus einer Daten-
bank und zum Abruf, und zwar zeit-
lich und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrags notwen-
digen Umfang. Der Verlag erhält zu-
dem zeitlich unbegrenzt das Recht 

zur Eigenwerbung des Verlags bzw. 
der jeweiligen Objekte. Die vorge-
nannten Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen 
und sind frei auf Dritte übertragbar.

11.3 Etwaige den Angeboten des 
Verlags zugrundeliegende Konzepte 
und Bestandteile sind urheber- und 
wettbewerbsrechtlich geschützt 
und vom Auftraggeber vertraulich 
zu behandeln. Diese Konzepte dürfen 
insbesondere weder in dieser noch 
in abgewandelter Form an Dritte 
weitergegeben noch von dem Auf-
traggeber außerhalb des Vertrags-
umfangs für eigene Zwecke genutzt 
werden.

11.4 Wird im Zusammenhang mit 
der Anzeige eine Grafik oder in 
sonstiger Art und Weise der Name, 
das Logo, das Unternehmenskenn-
zeichen, die Marke, ein Werktitel 
oder eine sonstige geschäftliche 
Bezeichnung verwendet, so gewährt 
der Auftraggeber dem Verlag für 
die Dauer des Vertrages das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
Recht zur Nutzung der Grafik oder 
der entsprechenden Zeichen in der 
jeweiligen Anzeige.

11.5 Vom Verlag für den Auftrag-
geber gestaltete Anzeigenmotive 
(Promotions) dürfen nur für Anzei-
gen in den dafür bei dem Verlag  
gebuchten Titeln/Ausgaben verwen-
det werden. Weitere Rechte werden 
nicht eingeräumt.

12. Laufzeit
12.1 Der Vertrag endet mit Ablauf 

der vereinbarten Vertragslaufzeit.
12.2 Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem 



Grund nach vorheriger Abmahnung 
bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat schriftlich zu erfolgen. 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn eine der Parteien 
trotz einer schriftlichen Abmah-
nung wiederholt eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt, eine fort-
dauernde Vertragsverletzung inner-
halb angemessener Frist nicht  
abstellt oder deren Folgen nicht  
beseitigt, gegen eine und/oder  
beide Parteien und/oder gegen die 
vom Verlag vermarktete Zeitschrift 
infolge einer vertragsgegenständ-
lichen Leistung eine Abmahnung 
erfolgte und/oder eine einstweilige 
Verfügung erwirkt wurde oder für 
den Verlag der begründete Verdacht 
besteht, dass der Auftraggeber oder 
die von ihm zur Verfügung gestellten 
Inhalte gegen geltende rechtliche 
Bestimmungen, insbesondere des 
Strafgesetzbuches oder die gelten-
den Werberichtlinien, verstößt bzw. 
verstoßen hat; ein begründeter Ver-
dacht besteht, sobald dem Verlag 
auf Tatsachen gestützte Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen 
rechtliche Bestimmungen vorliegen, 
insbesondere ab der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens gegen den 
Verlag, den Auftraggeber und/ oder 
gegen die vom Verlag vermarkteten 
Zeitschriften bzw. ab der Aufforde-
rung zu einer Stellungnahme durch 
die zuständigen Stellen. Ein Grund 
zur fristlosen Kündigung ist auch 
gegeben, wenn über das Vermögen 
eines Vertragspartners ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse nicht eröffnet bzw.  

ein diesbezüglicher Antrag gestellt 
wird und der betroffene Vertrags-
partner trotz entsprechender Auf-
forderung die offenbare Unbegrün-
detheit des Antrags nicht binnen 
einer angemessenen Frist nach-
weist. Ein Grund zur fristlosen Kün-
digung besteht darüber hinaus, 
wenn gegen eine der Vertragspar-
teien Vollstreckungsmaßnahmen 
ausgebracht und nicht innerhalb 
von einem Monat aufgehoben wurden.

13. Störungen des Vertrags-
verhältnisses bei höherer Gewalt
Bei Betriebsstörungen oder in 

Fällen höherer Gewalt, Arbeits-
kampf, Beschlagnahme, Verkehrs-
störungen, allgemeiner Rohstoff- 
oder Energieverknappung und 
dergleichen – sowohl im Betrieb 
des Verlag als auch in fremden Be-
trieben, deren sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient – hat der Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten Anzeigen, wenn das Ver-
marktungsobjekt mit 80 % der im 
Durchschnitt der letzten vier Quar-
tale verkauften oder auf andere 
Weise zugesicherten Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Auslieferungen wird  
der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die zu-
gesicherte Auflage zur tatsächlich 
ausgelieferten Auflage steht. Der 
Verlag behält sich vor, aus aktuel-
lem Anlass Erscheinungstermine  
zu verschieben. Dem Auftraggeber 
erwachsen daraus keinerlei Ansprü-
che gegenüber dem Verlag.

14. Einschaltung Dritter
Der Auftraggeber bedarf zur voll-

ständigen oder teilweisen Übertra-
gung seiner Rechte und Pflichten 
aus dem Anzeigenauftrag der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung 
des Vermarkters. Der Verlag ist  
berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten aus dem Anzeigen-
auftrag Dritter zu bedienen.

15. Vertraulichkeit und Presse
15.1 Soweit nicht schriftlich an-

ders vereinbart, werden die Vertrags-
parteien Einzelheiten des Vertrags-
verhältnisses, insbesondere die 
Preise und Konditionen, sowie über 
Geschäftsgeheimnisse, von denen 
sie im Rahmen der Vertragsdurch-
führung unmittelbar oder mittelbar 
durch die jeweils andere Partei 
Kenntnis erlangen, streng vertrau-
lich behandeln. Dies gilt nicht, 
wenn eine Offenlegung gerichtlich 
oder behördlich angeordnet wird 
oder zur gerichtlichen Durchset-
zung eigener Rechte gegen die  
jeweils andere Vertragspartei er-
forderlich ist. Der Vermarkter ist 
darüber hinaus berechtigt, den  
Inhalt des Anzeigenauftrags den 
gemäß Ziffer 16 eingeschalteten 
Dritten sowie verbundenen Unter-
nehmen gemäß §§ 15 ff. Aktien-
gesetz offenzulegen. Die Verpflich-
tung besteht während der gesamten 
Vertragslaufzeit und unbegrenzt 
über eine Beendigung hinaus.

15.3 Presseerklärungen sowie 
sonstige öffentliche Verlautbarun-
gen gegenüber Dritten über die  
Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Verlag und dem Auftraggeber oder 

bezüglich der Details getroffener 
Vereinbarungen bedürfen der  
vorherigen Freigabe des Verlags. 
Dies gilt ebenso für Logoveröffent-
lichungen für vom Verlag gelieferte 
Logos.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Etwaige zusätzliche in der 

Preisliste enthaltene Geschäfts-
bedingungen gelten ergänzend  
zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

16.2 Soweit nach diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
Schriftform erforderlich ist, wird 
diese durch die Textform gewahrt.

16.3 Änderungen der AGB wer-
den dem Auftraggeber schriftlich 
mitgeteilt. Sie gelten als vom Auf-
traggeber genehmigt, sofern dieser 
nicht binnen eines Monats ab Mit-
teilung schriftlich widerspricht.

16.4 Allgemeine Vertrags- oder 
Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers werden hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dies gilt auch 
dann, wenn den Bedingungen des 
Auftraggebers nicht ausdrücklich 
widersprochen wurde und/oder der 
Verlag die Leistungen wider-
spruchslos erbringt, d. h. Werbemit-
tel widerspruchslos geschaltet und 
veröffentlicht werden.

16.5 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlags. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlags. Bei Nichtkauf-
leuten bestimmt sich der Gerichts-
stand nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Es gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16.6 Sollten einzelne Bestim-
mungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Regelungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder soll-
te der Vertrag eine Lücke enthalten, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich,  
anstelle einer unwirksamen Bestim-
mung eine gültige Vereinbarung  
zu treffen, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen so 
weit wie möglich nahekommt. 
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